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EINLADUNG 
 
 
 

AN DIE STIMMBERECHTIGTEN DER GEMEINDE WIL ZH 
ZUR 
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Die stimmberechtigten Einwohner der Gemeinde Wil ZH werden hiermit zur Teilnahme an 
der 

 

Gemeindeversammlung 
 

vom 
 

Donnerstag, 5. Dezember 2013, 20.00 Uhr, 
in den Sternensaal, Restaurant Sternen, Wil ZH, 

 
 

eingeladen. 
 
 
Traktanden der Politischen Gemeinde Wil ZH  
 
1. Genehmigung des Voranschlags 2014 der Politischen Gemeinde Wil ZH  
 
2. Abnahme der Bauabrechnung Sanierung Breitenmattstrasse 
 
3. Abnahme der Bauabrechnung Sanierung Schanzstrasse 
 
4. Anfragen gemäss § 51 Gemeindegesetz (GG) 
 
 
Die Akten und Anträge liegen ab Mittwoch, 20. November 2013, in der Gemeindeverwaltung 
zur Einsicht auf. Den Stimmberechtigten wird auf Verlangen Auskunft über die Stimmberech-
tigung einer Person erteilt (§ 9 Gesetz über die Politischen Rechte). 
 
Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes sind spätestens 10 Arbeitstage vor der Gemein-
deversammlung schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet einzureichen. 
 
 
Wil ZH, im November 2013 GEMEINDERAT WIL ZH  
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1. Genehmigung des Voranschlags 2014 der Politischen Gemein-
de Wil ZH  

 
 
WEISUNG 
 
Voranschlag 
 
Der Voranschlag der Politischen Gemeinde Wil ZH weist in der Laufenden Rechnung einen 
Aufwand von Fr. 5'461'400.00 und einen Ertrag von Fr. 5'211'280.00 aus. Das ergibt einen 
Aufwandüberschuss von Fr. 250'120.00, der durch eine Entnahme aus dem Eigenkapital zu 
decken ist. Das Eigenkapital wird sich dadurch von voraussichtlich Fr. 4'914'499.00 auf 
Fr. 4'664'379.00 verringern. 
 
Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Budget 2013 sind in den separaten Ab-
weichungsbegründungen enthalten, welche pro Bereich und Funktion aufgebaut sind. 
 
Ein wesentlicher Punkt im Voranschlag 2014 ist im Bereich 4 Gesundheit zu verzeichnen. 
Seit der Einführung des Pflegegesetzes per 1. Januar 2011 haben sich die Politischen Ge-
meinden mittels vom Kanton festgelegten Normdefiziten (§§ 16 bis 17 sowie 24 Pflegege-
setz) an den ambulanten und stationären Pflegekosten zu beteiligen. Die Erfahrung der letz-
ten rund 1 ½ Jahre seit der Umsetzung des Gesetzes haben gezeigt, dass die Kosten enorm 
ansteigen, was nun auch entsprechend im Voranschlag 2014 berücksichtigt wurde. Dem 
gegenüber konnte jedoch im Bereich 6, 620 Gemeindestrassen, eine deutlich tiefere Budge-
tierung vorgenommen werden. Dies aus dem wesentlichen Grund, dass die Gemeinde Wil 
ZH nun die grössten Strassensanierungen hinter sich hat und keine grösseren baulichen 
Massnahmen vorgesehen sind. Im Bereich 8 Volkswirtschaft mussten in einigen Konten in-
terne Umlegungen gemacht werden, da die Budgetierung bzw. definitive Verbuchung in den 
Vorjahren nicht immer im richtigen Konto gemäss Handbuch über das Rechnungswesen im 
Finanzbereich ausgeführt wurden.  
 
Dafür rechnet die Gemeinde Wil ZH erneut mit mehr Steuereinnahmen gegenüber dem Vor-
jahr. Bei einem zu erwartenden 100%igen Gemeindesteuerertrag von rund Fr. 3'505'000.00 
und einem gleich bleibenden Steuerfuss von 37% rechnet der Gemeinderat mit Steuerein-
nahmen von Fr. 1'296'800.00. Aufgrund der guten Steuerzahlen fällt jedoch der Finanzaus-
gleich für das Jahr 2014 deutlich tiefer aus. Zudem sind im Voranschlag 2014 keine Buch-
gewinne mehr vorgesehen.  
 
In der Investitionsrechnung sind Ausgaben von Fr. 712'900.00 budgetiert. Es werden mit 
Einnahmen von Fr. 90'000.00 im Verwaltungsvermögen gerechnet. Somit betragen die Net-
toinvestitionen im Verwaltungsvermögen Fr. 622'900.00. Im Finanzvermögen sind keine In-
vestitionen vorgesehen. 
 
Für das Jahr 2014 sind in der Investitionsrechnung ein Projektierungskredit (Ausarbeitung 
eines Detailprojekts für eine spätere Urnenabstimmung) von Fr. 90'000.00 für die Holzschnit-
zelheizung vorgesehen sowie ein Investitionsbeitrag an den Zweckverband Schwimmbad 
Rafz-Wil. Ferner ist für die Planung und Projektierung sowie für den Landerwerb betreffend 
Erstellung des neuen Busbahnhofs beim Bahnhof Hüntwangen-Wil ein Kostenanteil von 
Fr. 160'000.00 budgetiert. Die gesamten Kosten für das Jahr 2014 belaufen sich auf rund 
Fr. 550'000.00. Wobei im Jahr 2015 mit den Ausführungen begonnen werden soll, welche 
auf gesamthafte Kosten von ca. Fr. 1.50 Mio. geschätzt werden.  
  



5 

 
Steuerfuss 
 
Beim gegenwärtigen Eigenkapital der Gemeinde Wil ZH von ca. 4.9 Mio. Franken (voraus-
sichtlicher Stand Ende 2013) kann der Aufwandüberschuss in der Laufenden Rechnung oh-
ne Weiteres durch die Entnahme aus den Reserven gedeckt werden. Durch die Neuregelung 
des kantonalen Finanzausgleichs ist die Ausrichtung von Ausgleichsbeiträgen vom Steuer-
fuss losgekoppelt. Der Gesamtsteuerfuss muss also nicht mehr mindestens auf dem kanton-
allen Mittel liegen, um Beiträge zu erhalten. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung aufgrund der veranschlagten 
Fr. 250'120.00 Aufwandüberschuss, den Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wil ZH bei 
37% zu belassen. Die Schulgemeinde Unteres Rafzerfeld wird ihrer Gemeindeversammlung 
eine Senkung des Steuerfusses um 4% auf 66% beantragen. 
 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, den Voranschlag 
2014 der Politischen Gemeinde Wil ZH zu genehmigen. 
 
 
 
Kommentar der Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag 2014 geprüft und empfiehlt den 
Stimmberechtigten den Anträgen des Gemeinderates zuzustimmen. 
 
 
ANTRAG 
 
 

Die Gemeindeversammlung, auf Antrag des Gemeinderats und  
der Rechnungsprüfungskommission, beschliesst: 

 
 
1. Der Voranschlag 2014 der Politischen Gemeinde Wil ZH wird genehmigt. Bei einem 

Aufwand von Fr. 5'461'400.00 und einem Ertrag von Fr. 5'211'280.00 schliesst die Lau-
fende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 250'120.00 ab. Dieser wird 
durch die Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt. 
 
In der Investitionsrechnung sind Ausgaben von Fr. 712'900.00 im Verwaltungsvermögen 
vorgesehen. Im Verwaltungsvermögen sind Einnahmen von Fr. 90'000.00 budgetiert, 
was zu Nettoinvestitionen von total Fr. 622'900.00 führt. 
 

2. Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wil ZH wird gemäss den Erwägungen auf 37 
Prozent festgesetzt. Wenn die Schulgemeindeversammlung dem Antrag der Schulpfle-
ge folgt und den Steuerfuss um 4 Prozente auf 66 Prozent senkt, wird der Gesamtsteu-
erfuss auf 103 Prozent festgesetzt. 

 
 

Im Anschluss finden Sie eine Übersicht des Voranschlags 2014 
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2. Abnahme der Bauabrechnung über die Sanierung der Breiten-
mattstrasse 

 
 
WEISUNG 
 
Ausgangslage 
 
Mit Beschluss der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2011 wurde im Voranschlag 
2012 ein Betrag von Fr. 700'000.00 für die Sanierung der Breitenmattstrasse eingestellt. Das 
Projekt wurde durch Gemeindeingenieur Roland Schneider, 8194 Hüntwangen, ausgearbei-
tet. Der Gemeinderat bewilligte anschliessend am 17. April 2012 das Detailprojekt. Ferner 
wurden folgende Kredite bewilligt: 
 
 

Strassensanierung 17.04.2012 Fr. 562'000.00 
Schlammsammler 15.05.2012 Fr. 10'013.35 
Bushaltestelle 15.05.2012 Fr. 13'500.00 
Strassenbeleuchtung 24.07.2012 Fr. 19'828.00 
Total  Fr. 605'341.35 

 
 
Erwägungen 
 
Die Bauarbeiten wurden durch die Firma Kern Strassenbau AG, 8180 Bülach, durchgeführt. 
Die Arbeiten an der Strassenbeleuchtung wurden in Zusammenarbeit mit der EKZ ausge-
führt. Die Bauarbeiten wurden in verschiedenen Etappen von Mai bis August 2012 erledigt.  
 
Es wurde eine Erneuerung des Belages, der Abschlüsse sowie der Schachtdeckel vollzogen. 
Ferner mussten die Schlammsammler ersetzt werden, da sich diese in einem sehr schlech-
ten Zustand befanden. Zudem wurde im Hinblick auf den Fahrplanwechsel 2015 die Bushal-
testelle auf der Nordseite der Breitenmattstrasse baulich angepasst, sodass diese nun be-
hinderten gerecht und rollstuhltauglich ist. Weiter wurde die Strassenbeleuchtung im Sanie-
rungsbereich auf die neue LED-Technik umgerüstet. 
 
Mit Datum vom 26. September 2013 reichte das Ingenieurbüro Roland Schneider, Gold-
bachweg 2, 8194 Hüntwangen, die definitive Bauabrechnung ein.  
 
Da der Kredit durch die Gemeindeversammlung bewilligt wurde, muss auch die Bauabrech-
nung von der Legislative genehmigt werden. 
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Bauabrechnung 
 
Die Bauabrechnung ergibt folgendes: 
 
Kredit gemäss Voranschlag 2012 Fr. 700'000.00
  
Projektkredit Strassenbau gemäss GRB vom 17.04.2012 Fr. 562'000.00
Projektkredit Schlammsammler gemäss GRB vom 15.05.2012 Fr. 10'013.35
Projektkredit Bushaltestelle gemäss GRB vom 15.05.2012 Fr. 13'500.00
Projektkredit Strassenbeleuchtung gemäss GRB vom 24.07.2012 Fr. 19'828.00
  
Total Kreditsumme Fr. 605'341.35
  
  
Bauabrechnung Ingenieurbüro Roland Schneider, 8194 Hüntwangen, vom 26. September 2013 
  
Total Bauabrechnung inkl. MWST Fr. 517'960.30
  
  
Minderkosten gegenüber Kreditbeschlüsse Gemeinderat Fr. 87'381.05
  
 
Die Bauabrechnung wurde durch die Gemeindeverwaltung mit der Buchhaltung der Politi-
schen Gemeinde Wil ZH verglichen. Die Bauabrechnung des Ingenieurbüros Roland 
Schneider stimmt mit den Buchungen auf dem Investitions-Konto 620.5010.5 überein und 
kann der Gemeindeversammlung zur Genehmigung vorgelegt werden. 
 
Begründung der Minderkosten 
 
Die Minderkosten von Fr. 87'381.05 sind im Wesentlichen aufgrund folgender Faktoren ent-
standen: 
 
- Die Ausserbetriebnahme bestehender Wasserleitungsanschlüsse gestaltete sich einfa-

cher, da ein Anschluss bereits nicht mehr in Betrieb war (ca. Fr. 2'000.00) 

- Die Kosten für das Auswechseln der defekten Schieberkappen wurde von der Wasser-
versorgung Wil ZH übernommen (ca. Fr. 3'000.00) 

- Die im Kostenvoranschlag als Eventualposition enthaltenen Arbeiten für den Ersatz un-
genügender Fundationsschicht und Tragschicht musste nicht beansprucht werden (ca. 
Fr. 16'000.00) 

- Die im Kostenvoranschlag enthaltenen Aufwendungen für die Reparatur beschädigter 
Schlammsammler wurde vom Gemeinderat mit separatem Zusatzkredit bewilligt (ca. 
Fr. 7'500.00) 

- Die Position für die Instandstellung der Vorgärten musste nicht beansprucht werden (ca. 
Fr. 10'700.00) 

- Verschiedene Arbeiten (Signalisationen, Umleitungen durch das kantonale Tiefbauamt, 
Geometer etc.) konnten kostengünstiger erstellt werden (ca. 7'000.00) 

- Die Positionen Regiearbeiten, Unvorhergesehenes und Aufrundung fielen nicht an (ca. 
Fr. 34'500.00) 

- Durch diese Minderaufwendungen resultieren auch geringere Mehrwertsteuern (ca. 
Fr. 6'600.00) 

 
Ferner wird auf die detaillierte Bauabrechnung der Ingenieurbüros Roland Schneider vom 
26. September 2013, sowie auf die Pläne des ausgeführten Werks verwiesen.  
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Antrag des Gemeinderats 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern von Wil ZH, die vor-
liegende Bauabrechnung zu genehmigen. 
 
 
 
Kommentar der Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat die Bauabrechnung der Sanierung Breitenmatt-
strasse geprüft und empfiehlt den Stimmberechtigten dem Antrag des Gemeinderates zuzu-
stimmen. 
 
 
ANTRAG 
 
 

Die Gemeindeversammlung, auf Antrag des Gemeinderats und 
der Rechnungsprüfungskommission, beschliesst: 

 
 
1. Die Bauabrechnung über die Sanierung der Breitenmattstrasse, Strecke Rüdlinger-

strasse bis Lirenhofstrasse, vom 26. September 2013, des Ingenieurbüros Roland 
Schneider, Goldbachweg 2, 8194 Hüntwangen, wird genehmigt. 
 

2. Bei Baukosten von Fr. 517'960.30 und einem Gesamtkredit von Fr. 605'341.35 resultie-
ren Minderkosten von total Fr. 87'381.05. 
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3. Abnahme der Bauabrechnung über die Sanierung der Schanz-
strasse 

 
 
WEISUNG 
 
Ausgangslage 
 
Mit Beschluss der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2010 wurden im Voranschlag 
2011 folgende Beträge für die Sanierung der Schanzstrasse eingestellt: 
 
 

Strassensanierung 620.5010.8 Fr. 500'000.00 
Wasserwerk 701.5010.8 Fr. 300'000.00 
Kanalisation 710.5010.8 Fr. 200'000.00 
Total  Fr. 1'000'000.00 

 
 
Das Projekt wurde durch das Ingenieurbüro ch Ingenieure, Wasterkingerweg, 8193 Eglisau, 
ausgearbeitet, welche anlässlich der Ingenieursubmission damit beauftragt wurde. Der Ge-
meinderat bewilligte anschliessend mit Beschluss vom 14. Juni 2011 einerseits das Detail-
projekt sowie den Kredit von rund Fr. 1'260'000.00, welcher sich wie folgt zusammensetzt: 
 
 

Strassensanierung 620.5010.8 Fr. 482'000.00 
Wasserwerk 701.5010.8 Fr. 350'000.00 
Kanalisation 710.5010.8 Fr. 382'000.00 
Brunnenleitung 700.5010.8 Fr. 46'000.00 
Total  Fr. 1'260'000.00 

 
 
Beim Erarbeiten des Detailprojekts musste festgestellt werden, dass die Brunnenleitung alt 
und in einem sehr schlechten Zustand war. Sie hätte die umfangreichen Werkleitungsarbei-
ten wohl kaum überstanden, weshalb diese ebenfalls ersetzt werden musste. Bei der Budge-
tierung 2011 wurde die Sanierung der Brunnenleitung nicht berücksichtigt, weshalb die Kos-
ten von rund Fr. 46'000.00 beim Gesamtkredit dazu gekommen sind. 
 
Die Abweichung im Abwasserbereich von rund Fr. 182'000.00 entstanden insbesondere, weil 
erst mit der Erarbeitung des Detailprojekts eine genaue Bestandsaufnahme der Kanalisati-
onsleitungen in der Schanz gemacht wurden. Dabei musste festgestellt werden, dass sich 
dieses Werk in einem allgemein schlechteren Zustand befand, als ursprünglich angenom-
men, und deshalb auch in den projektierten Kosten niederschlug. 
 
Erwägungen 
 
Die Bauarbeiten wurden durch die Firma WALO Bertschinger AG, 8200 Schaffhausen, 
durchgeführt. Die Bauarbeiten dauerten von Juli 2011 bis Dezember 2011, wobei der Deck-
belag erst im Frühling 2012 eingebaut wurde. 
 
Nebst einer Bereinigung der Fahrbahnführung wurden die Randabschlüsse erneuert und 
angepasst. Ferner wurde an einigen Stellen ein Fussgängerschutz in Form eines Banketts 
realisiert. Ebenfalls wurden sämtliche Werke (Abwasser, Wasser und Brunnenleitung) er-
neuert. Abschliessend kann festgehalten werden, dass die Sanierung der Schanzstrasse 
ohne grössere Zwischenfälle gut verlaufen ist und das Endprodukt überzeugt.  
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Mit Datum vom 15. August 2013, revidiert am 26. August 2013, reichte das Ingenieurbüro ch 
Ingenieure, Wasterkingerweg, 8193 Eglisau, die definitive Bauabrechnung ein. 
 
Da der Kredit durch die Gemeindeversammlung bewilligt wurde, muss auch die Bauabrech-
nung von der Legislative genehmigt werden. 
 
Bauabrechnung 
 
Die Bauabrechnung ergibt folgendes: 
 
Kredit gemäss Voranschlag 2011 Fr. 1'000'000.00
Projektkredit gemäss GRB vom 14. Juni 2011 Fr. 1'260'000.00
  
Bauabrechnung ch Ingenieure, Wasterkingerweg, 8193 Eglisau, vom 15. August 2013, revidiert 
am 26.08.2013 
  
Strassenbau inkl. Strassenbeleuchtung Fr. 460'293.40
Wasserwerk Fr. 270'124.60
Brunnenleitung Fr. 27'009.85
Kanalisation Fr. 291'492.45
  
Total Bauabrechnung (inkl. MWST) Fr. 1'048'920.30
  
  
Minderkosten gegenüber Kreditbeschluss Gemeinderat Fr. 211'079.70
  
 
Die Bauabrechnung wurde durch die Gemeindeverwaltung mit der Buchhaltung der Politi-
schen Gemeinde Wil ZH verglichen. Die Bauabrechnung des Ingenieurbüros ch Ingenieure 
stimmt mit den Buchungen auf den Investitions-Konti 620.5010.8 (Strassen), 700.5010.8 
(Brunnen), 701.5010.8 (Wasser) und 710.5010.8 (Kanalisation) überein und kann der Ge-
meindeversammlung zur Genehmigung vorgelegt werden. 
 
Begründung der Minderkosten 
 
Die Minderkosten von Fr. 211'079.70 sind im Wesentlichen aufgrund folgender Faktoren ent-
standen: 
 
- Minderaufwand bei Kofferaushub und Deponiegebühren sowie Grabenspriessungen 

- Minderaufwand bei Grabarbeiten (kaum Behinderungen durch Werkleitungen Dritter) 

- Wegfall Kundenmaurer und Gärtnerarbeiten sowie Unvorhergesehenes  

- Minderausmass Rohrlegearbeiten 

- Minderaufwand Bauversicherungen 

- Brunnenleitung konnte weitestgehend im Wasserleitungsgraben mit verlegt werden 

- Minderaufwand Wasserhaltung (Umpumpen Schmutz- und Meteorwasser) 

- Minderaufwand Leitungsführung (geringer Ausbruch von Fels erforderlich) 

 
Ferner wird auf die detaillierte Bauabrechnung der ch Ingenieure vom 15. August 2013, revi-
diert am 26. August 2013, sowie auf die Pläne des ausgeführten Werks verwiesen.  
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Antrag des Gemeinderats 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern von Wil ZH, die vor-
liegende Bauabrechnung zu genehmigen. 
 
 
 
Kommentar der Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat die Bauabrechnung der Sanierung Schanzstrasse 
geprüft und empfiehlt den Stimmberechtigten dem Antrag des Gemeinderates zuzustimmen. 
 
 
ANTRAG 
 
 

Die Gemeindeversammlung, auf Antrag des Gemeinderats und 
der Rechnungsprüfungskommission, beschliesst: 

 
 
1. Die Bauabrechnung über die Sanierung der Schanzstrasse, vom 15. August 2013, revi-

diert am 26. August 2013, des Ingenieurbüros ch Ingenieure, Wasterkingerweg, 8193 
Eglisau, wird genehmigt. 
 

2. Bei Baukosten von Fr. 1'048'920.30 und einem Gesamtkredit von Fr. 1'260'000.00 resul-
tieren Minderkosten von total Fr. 211'079.70. 
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4. Anfragen gemäss § 51 Gemeindegesetz (GG) 
 
 
Anfragen nach § 51 des Gemeindegesetzes sind spätestens 10 Arbeitstage vor der Gemein-
deversammlung schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet einzureichen. 
 
 
 
 
 
Wil ZH, 20. November 2013 GEMEINDERAT WIL ZH 
 
 
 
 Werner Müller Katja Wickihalder 
 Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 
 
 
 
 
 


